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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 10. Juli 2007

zur Genehmigung des Beitritts der Europäischen Atomgemeinschaft zu dem geänderten
Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial und Kernanlagen

(2007/513/Euratom)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 101 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 Buchstabe e des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Atomgemeinschaft (im Folgenden „Eu-
ratom-Vertrag“) muss die Europäische Atomgemeinschaft
(im Folgenden „die Gemeinschaft“) durch geeignete Über-
wachung gewährleisten, dass Kernmaterial nicht anderen
als den vorgesehenen Zwecken zugeführt wird.

(2) Das Übereinkommen über den physischen Schutz von
Kernmaterial und Kernanlagen (CPPNM — Convention
on the Physical Protection of Nuclear Materials and Nuc-
lear Facilities) wurde 1979 angenommen und trat 1987
in Kraft. Am 27. Juni 2006 waren 118 Staaten und die
Gemeinschaft Vertragsparteien des Übereinkommens.
Alle Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des Überein-
kommens.

(3) Gemäß Artikel 20 des Übereinkommens wurde am 4. Juli
2005 unter der Schirmherrschaft der IAEO eine Ände-
rungskonferenz einberufen. Die Schlussakte zu den Än-
derungen des CPPNM wurde am 8. Juli 2005 von der
Kommission im Namen der Gemeinschaft unterzeichnet.

(4) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (nach-
stehend „Gerichtshof“ genannt) (1) hat entschieden, dass

die Beteiligung der Mitgliedstaaten an dem CPPNM mit
den Bestimmungen des Euratom-Vertrags nur vereinbar
ist, wenn die Gemeinschaft als solche für die Bereiche
ihrer eigenen Zuständigkeit gleichrangig neben den Mit-
gliedstaaten Partei des Übereinkommens ist, und dass be-
stimmte Verpflichtungen im Rahmen des CPPNM für die
Gemeinschaft nur aufgrund einer engen Zusammenarbeit
zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten bei
der Aushandlung und dem Abschluss wie auch bei der
Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen umgesetzt
werden können.

(5) Ferner bestätigte der Gerichtshof, dass mit Artikel 2
Buchstabe e des Euratom-Vertrags die Gemeinschaft be-
auftragt wird, durch geeignete Überwachung zu gewähr-
leisten, dass Kernmaterial nicht anderen als den vorge-
sehenen Zwecken zugeführt wird, ohne zwischen der Art
einer solchen zweckwidrigen Verwendung und den Vo-
raussetzungen, unter denen sie geschehen könnte, zu
unterscheiden, und schließlich dass schon der Begriff
„Überwachung der Sicherheit“, der im Vertrag zur Kenn-
zeichnung der Bestimmungen des Kapitels VII verwendet
wird, sich weiter erstreckt als auf die bloße Ersetzung des
Verwendungszwecks, den der Benutzer von Kernmaterial
angegeben hat, durch einen anderen Verwendungszweck.
Folglich gehören nach Ansicht des Gerichtshofs dazu
auch Objektschutzmaßnahmen (2). Ferner hat der Ge-
richtshof in seinem Beschluss 1/78 festgestellt, dass Vor-
schriften über die Strafverfolgung und die Auslieferung in
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen (3).

(6) Gemäß Artikel 18 Absatz 4 des CPPNM muss die
Gemeinschaft beim Beitritt zu dem Übereinkommen
dem Depositar in einer Erklärung mitteilen, welche Arti-
kel des Übereinkommens auf sie keine Anwendung fin-
den. Diese Erklärung ist dem vorliegenden Beschluss bei-
gefügt.
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(1) Beschluss 1/78 vom 14. November 1978, Slg. 1978, S. 2151; siehe
insbesondere Beginn der Entscheidungsgründe und Randnummer 34.

(2) Randnummer 21.
(3) Randnummer 31.



(7) Artikel 7 des CPPNM verpflichtet jede Partei, bestimmte
Verstöße mit entsprechenden Sanktionen zu ahnden, die
sich nach der Schwere des jeweiligen Verstoßes richten.
Diese Bestimmung wird so verstanden, dass sie den Par-
teien freie Wahl hinsichtlich des Wesens, der Art und des
Umfangs der zu verhängenden Sanktionen lässt. Insbe-
sondere verpflichtet sie die Vertragsparteien nicht, die
darin beschriebenen Handlungen durch strafrechtliche
Sanktionen zu ahnden. Folglich findet Artikel 7 zumin-
dest bis zu einem gewissen Grad auf die Gemeinschaft
Anwendung.

(8) Daher sollte der Beitritt der Gemeinschaft zu dem geän-
derten CPPNM genehmigt werden —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Der Beitritt der Europäischen Atomgemeinschaft zu dem Über-
einkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial und

Kernanlagen in der Fassung, die das Übereinkommen durch die
am 8. Juli 2005 unterzeichnete Schlussakte erhalten hat, wird
genehmigt.

Der Wortlaut des geänderten Übereinkommens und der Erklä-
rung der Gemeinschaft gemäß Artikel 18 Absatz 4 und Artikel
17 Absatz 3 des Übereinkommens ist diesem Beschluss beige-
fügt.

Geschehen zu Brüssel am 10. Juli 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident

F. TEIXEIRA DOS SANTOS
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